Statut

„Österreichischer Haidong Gumdo Verband“

(„Austrian Haidong Gumdo Association“)


§ 1 Name, Sitz und Tätigkeitsbereich

§ 1 (1) Der Verband führt den Namen „Österreichischer Haidong Gumdo Verband“  -abgekürzt „ÖHGV“ („Austrian Haidong Gumdo Association“ – abgekürzt „AHGA“).

(2) Der Verband hat seinen Sitz in Wien. Die Geschäftsstelle befindet sich am Wohnort des jeweiligen Präsidenten.

(3) Die Tätigkeit des Verbandes erstreckt sich über ganz Österreich.
(4) Die Errichtung von Zweigverbänden in Form von jeweils einem Landesverband pro Bundesland ist beabsichtigt.

§ 2 Verbandszweck

§ 2 Der Verband, dessen Zweck nicht auf Gewinn ausgerichtet ist, bezweckt:
(1) die Pflege und Förderung der koreanischen Kampfkunst Haidong Gumdo zur geistigen und körperlichen Ertüchtigung;

(2) die Abhaltung und Beteiligung an sportlichen Veranstaltungen;

(3) die Abhaltung von Schulungen, Kursen und Lehrgängen zur Aus- Fort- und Weiterbildung im Sinne des Abs. 1.

§ 3 Mittel zur Erreichung des Verbandszweckes

§ 3 (1) Der Verbandszweck soll durch die in Abs. 2 und 3 angeführten ideellen und materiellen Mittel erreicht werden.
(2) Als ideelle Mittel dienen:

a) Vorträge und Versammlungen, gesellige Zusammenkünfte, Diskussionsabende;

b) gemeinsame Trainingseinheiten und Trainingslager;

c) Herausgabe eines Mitteilungsblattes bzw. einer Internet-Präsentation;

d) Organisation, Durchführung und Teilnahme von bzw. an Meisterschaften, sportlichen Wettkampfveranstaltungen sowie Vergleichs-kämpfen auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene;
(e) Durchführung von Aus-, Fort- und Weiterbildungslehrgängen.
(3) Die erforderlichen materiellen Mittel sollen aufgebracht werden durch:

a) Beitritts- und Prüfungsgebühren sowie Mitgliedsbeiträgen;

b) Erträgnissen aus Veranstaltungen;
c) Sponsorgelder, Subventionen, Förderungen, Vermächtnissen und Zuwendungen aller Art.
§ 4 Arten der Mitgliedschaft

§ 4 (1) Die Mitglieder gliedern sich in ordentliche, außerordentliche, unterstützende und Ehrenmitglieder.
(2) Ordentlichen Mitgliedern kommen die vollen Mitgliedschaftsrechte zu.

(3) Außerordentliche Mitglieder haben alle Rechte und Pflichten, bis auf das aktive und passive Wahlrecht.

(4) Unterstützende Mitglieder fördern die Verbandsziele durch außerordentliche Leistungen, wie z.B. durch finanzieller oder PR-Unterstützung und haben keinerlei sonstige Rechte oder Pflichten.
(5) Ehrenmitglieder sind natürliche Personen, die hiezu wegen besonderer Verdienste um den Verband zu solchen ernannt werden. Ihnen kommen die gleichen Rechte und Pflichten wie den Außerordentlichen Mitgliedern zu.

§ 5 Erwerb der Mitgliedschaft

§ 5 (1) Ordentliche Mitglieder können nur Vereine gemäß Vereinsgesetz werden, wenn ihr fachlicher Zweck dem Verbandszweck überwiegend entspricht. Die Aufnahme erfolgt nach schriftlichem Antrag des Bewerbers an das Präsidium, und über dessen Vorschlag, durch Beschluss der Generalversammlung.

(2) Außerordentliche Mitglieder können alle Vereine gemäß Vereinsgesetz werden, wenn ihr fachlicher Zweck dem Verbandszweck zumindest teilweise entspricht. Die Aufnahme erfolgt nach schriftlichem Antrag des Bewerbers durch Beschluss des Präsidiums.
Entspricht der fachliche Zweck dem Verbandszweck überwiegend und besteht seit mindestens einem Jahr eine außerordentliche Mitgliedschaft, so kann die Aufnahme als ordentliches Mitglied beim Präsidium beantragt, und über dessen Vorschlag von der GV beschlossen werden.
(3) Unterstützende Mitglieder können physische und juristische Personen werden. Sie werden durch Beschluss des Präsidium aufgenommen.

(4) Ehrenmitglieder werden auf Antrag des Präsidiums von der Generalversammlung zu solchen ernannt.
(5) Vor Konstituierung des Verbandes erfolgt die vorläufige Aufnahme von Mitgliedern durch die Proponenten. Diese Mitgliedschaft wird erst mit Konstituierung des Verbandes wirksam.

§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft

§ 6 (1) Die Mitgliedschaft natürlicher Personen erlischt durch Tod, durch freiwilligen Austritt oder durch Ausschluss. Bei juristischen Personen durch Verlust der Rechtspersönlichkeit, durch freiwilligen Austritt oder durch Ausschluss.

(2) Der Austritt kann nur zum jeweiligen Jahresende (Kalenderjahr) erfolgen und muss in schriftlicher Form mindestens einen Monat vor Jahresende an das Präsidium gerichtet werden. Für die Rechtzeitigkeit ist das Datum der Postaufgabe maßgeblich. Erfolgt die Austrittsanzeige verspätet, so ist sie erst zum nächsten Austrittstermin wirksam.

(3) Das Präsidium kann ein Mitglied ausschließen, wenn dieses trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung unter Setzung einer angemessenen Nachfrist länger als drei Monate mit der Zahlung der Mitgliedsbeiträge im Rückstand ist. Die Verpflichtung zur Zahlung der fällig gewordenen Mitgliedsbeiträge bleibt hievon unberührt.
(4) Das Präsidium kann ein Mitglied wegen grober Verletzung der Mitgliedspflichten oder wegen unehrenhaften Verhaltens bis zum Zeitpunkt der nächsten Generalversammlung ausschließen. Diese befindet über den Verbleib oder den endgültigen Ausschluss mit einfacher Mehrheit.
(5) Die Aberkennung der Ehrenmitgliedschaft erfolgt analog zu Abs 4.

§ 7 Rechte der Mitglieder
§ 7 (1) Die ordentlichen, außerordentlichen und die Ehrenmitglieder sind berechtigt an allen Veranstaltungen des Verbandes teilzunehmen. Die ordentlichen und außerordentlichen Mitglieder sind überdies berechtigt, die Einrichtungen des Verbandes zu beanspruchen. 

(2) Das Stimmrecht in der Generalversammlung sowie das aktive Wahlrecht steht nur ordentlichen Mitgliedern zu, welche durch ihre Vertreter handeln. Das passive Wahlrecht steht nur natürlichen Personen, welche einem ordentlichen Mitgliede dieses Verbandes angehören, zu.
§ 8 Pflichten der Mitglieder
§ 8 Die Mitglieder sind verpflichtet:

(1) die Interessen des Verbandes nach Kräften zu fördern und alles zu unterlassen, wodurch das Ansehen und der Zweck des Verbandes Schaden erleiden könnte;

(2) das Verbandsstatut sowie die Beschlüsse der Verbandsorgane zu beachten, und

(3) alle Gebühren und Beiträge pünktlich in der von der Generalversammlung oder dem Präsidium beschlossenen Höhe und Art der Einzahlung zu begleichen.

§ 9 Verbandsorgane

§ 9 Organe des Verbandes sind die General-versammlung (§ 10), das Präsidium (§ 12), die Rechnungsprüfer (§ 15) und das Schiedsge-richt (§ 16).
§ 10 Die Generalversammlung (GV)
§ 10 (1) Die ordentliche Generalversammlung (GV) findet alle vier Jahre auf österreichischem Bundesgebiet statt. Der Zeitpunkt wird vom Präsidium festgelegt.
(2) Eine außerordentliche GV findet auf Beschluss des Präsidiums, der ordentlichen GV oder auf einen schriftlichen und begründeten Antrag von mindestens einem zehntel der stimmberechtigten Mitglieder oder auf Verlangen der Rechnungsprüfer jeweils binnen vier Wochen ebenfalls auf österreichischem Bundesgebiet statt.
(3) Sowohl zu den ordentlichen wie auch zu den außerordentlichen GV sind die Mitglieder mindestens zwei Wochen vor dem Termin schriftlich unter Angabe der Tagesordnung einzuladen. Die Schriftform ist auch bei Verwendung elektronischer Medien gegeben.

(4) Anträge zur Generalversammlung sind bis spätestens acht Tage vor dem Termin beim Präsidium schriftlich einzureichen. Die Schriftform ist auch bei Verwendung elektronischer Medien gegeben.

(5) Teilnahmeberechtigt sind alle Mitglieder des Verbandes. Stimmrecht kommt nur den ordentlichen Mitgliedern des Verbandes zu, welche nicht mit den Mitgliedsbeiträgen in Verzug sind.
(6) Das Stimm- und Wahlrecht wird durch den Vertreter des jeweiligen Mitglieds, oder einem Vertreter, der durch schriftliche Vollmacht ausgewiesen ist und einem ordentlichen Verbandsmitglied angehört, ausgeübt.

(7) Jedes Stimmberechtigte Mitglied hat eine Stimme. Die einzelnen Stimmen sind gleichwertig.
(8) Die GV ist bei Anwesenheit zumindest der Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder beschlussfähig. Ist die erforderliche Anzahl an Stimmberechtigten nicht gegeben, findet eine halbe Stunde später eine neuerliche GV mit der gleichen Tagesordnung am selben Ort ohne dieses Erfordernis statt.

(9) Die Wahlen und die Beschlussfassungen in der GV erfolgen in der Regel mit einfacher Stimmenmehrheit. Beschlüsse, mit denen die Statuten des Verbandes geändert oder der Verband aufgelöst werden soll, bedürfen jedoch der qualifizierten Mehrheit von zwei Drittel der abgegebenen Stimmen.

(10) Den Vorsitz in der Generalversammlung führt der Präsident, in dessen Verhinderung das an Jahren älteste, anwesende Präsidiumsmitglied.

§ 11 Aufgaben der Generalversammlung

§ 11 Der Generalversammlung sind folgende Aufgaben vorbehalten:

a) Entgegennahme und  Genehmigung des Rechenschaftsberichtes und des Rechnungs-abschlusses unter Einbindung der Rechnungsprüfer;
b) Beschlussfassung über den Voranschlag;

c) Wahl und Enthebung des Präsidiums oder einzelner Mitglieder des Präsidiums und der Rechnungsprüfer.

d) Genehmigung von Rechtsgeschäften zwischen Präsidiumsmitgliedern oder Rechnungsprüfern und dem Verband;

e) Entlastung des Präsidiums
f) Verleihung und Aberkennung der Ehrenmitgliedschaft

g) Beschlussfassung über den endgültigen Ausschluss eines Mitgliedsvereines;

h) Beschlussfassung über die Höhe von Prüfungs- und Beitrittsgebühren sowie Mitgliedsbeiträgen;

i) Beschlussfassung über Änderung des Statutes und die freiwillige Auflösung des Verbandes;

j) Beratung und Beschlussfassung über sonstige auf der Tagesordnung stehenden Fragen bzw. Punkte.

§ 12 Das Präsidium
§ 12 (1) Das Präsidium besteht aus drei Mitgliedern, dem Präsidenten, dem ersten und dem zweiten Vizepräsidenten.
(2) Das Präsidium wird von der Generalversammlung gewählt. Das Präsidium hat bei Ausscheiden eines gewählten Mitgliedes das Recht, an seine Stelle ein anderes wählbares Mitglied  zu kooptieren. Fällt das Präsidium ohne Selbstergänzung durch Kooptierung überhaupt oder auf unvorhersehbare Zeit aus, ist jeder Rechnungsprüfer verpflichtet, unverzüglich eine außerordentliche Generalversammlung zum Zweck der Neuwahl eines Präsidiums einzuberufen. Sollten auch die Rechnungsprüfer handlungsunfähig oder nicht vorhanden sein, hat jedes ordentliche Mitglied, das die Notsituation erkennt, unverzüglich die Bestellung eines Kurators beim zuständigen Gericht zu beantragen, der unverzüglich eine außerordentliche  Generalversammlung einzuberufen hat.

(3) Die Funktionsdauer des Präsidiums beträgt vier Jahre. Wiederwahlen sind möglich.

(4) Das Präsidium wird vom Präsidenten, in dessen Verhinderung von dem an Jahren ältesten Vizepräsidenten schriftlich oder mündlich einberufen.

(5) Das Präsidium ist beschlussfähig, wenn alle seine Mitglieder eingeladen wurden und mindestens die Hälfte der Präsidiumsmitglieder anwesend ist.

(6) Das Präsidium fasst seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit. Besteht das Präsidium durch vorübergehenden Ausfall eines Mitgliedes aus nur zwei Mitgliedern ist Einstimmigkeit erforderlich.

(7) Den Vorsitz führt der Präsident, bei Verhinderung der an Jahren älteste Vizepräsident.

(8) Außer durch Tod und Ablauf der Funktionsperiode erlischt die Funktion eines Präsidiumsmitgliedes durch Enthebung oder Rücktritt.

(9) Die Generalversammlung kann jederzeit  das gesamten Präsidium oder einzelne seiner Mitglieder entheben. Die Enthebung tritt mit Bestellung des neuen Präsidiums bzw. Präsidiumsmitgliedes in Kraft.

(10) Die Präsidiumsmitglieder können jederzeit schriftlich ihren Rücktritt erklären. Die Rücktrittserklärung ist an das Präsidium, im Falle des Rücktrittes des gesamten Präsidiums an die Generalversammlung zu richten. Der Rücktritt wird erst mit Wahl bzw. Kooptierung eines Nachfolgers wirksam.

§ 13 Aufgaben des Präsidiums

§ 13 Dem Präsidium obliegt die Leitung des Verbandes. Ihm kommen alle Aufgaben zu, die nicht durch das Statut einem anderen Verbandsorgan zugewiesen sind. In seinen Wirkungsbereich fallen insbesondere folgende Angelegenheiten:

a) Erstellung des Jahresvoranschlages sowie Abfassung des Rechenschaftsberichtes und des Rechnungsabschlusses;

b)  Vorbereitung der Generalversammlung;
c) Einberufung der ordentlichen und außerordentlichen Generalversammlung;
d)  Verwaltung des Verbandsvermögens und Führung der Verbandsgeschäfte;
e)  Aufnahme von außerordentlichen und unterstützenden Mitgliedern;

f) temporärer Ausschluss von Mitgliedern bis zur Entscheidung durch die GV;

g) Vorschlagsunterbreitung für die Aufnahme von ordentlichen Mitgliedern und Ehrenmitgliedern an die GV;

h) Aufnahme und Kündigung von Angestellten des Verbandes;

i) Bildung von Ausschüssen welche aus Mitgliedern der Verbandsmitglieder bestehen (z.B. Dankollegium, Rechtsausschuss; ….), wobei diese Ausschüsse als Stabsstellen des Präsidiums, ohne eigenes Imperium agieren;
j) delegieren von Aufgaben, die dem Präsidium zufallen, an Ausschüssen, wobei die Verantwortung nicht Teil der Delegation ist.
§ 14 Aufgaben einzelner Präsidiumsmitglieder
§ 14 (1) Der Präsident vertritt den Verband nach außen. Insbesondere hat er die Verbandsinteressen gegenüber übergeordeten Verbänden und gegenüber Behörden zu vertreten. 
Schriftliche Ausfertigungen des Verbandes bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Unterschriften von zwei Präsidiumsmitgliedern. Rechtsgeschäfte zwischen Präsidiums-mitgliedern und dem Verband bedürfen zu ihrer Gültigkeit außerdem der Genehmigung der Generalversammlung.

(2) Rechtsgeschäftliche Bevollmächtigungen, den Verband nach außen zu vertreten bzw. für ihn zu zeichnen, können ausschließlich von allen in § 12 Abs 1 genannten Funktionären gemeinschaftlich erteilt werden.

(3) Bei Gefahr in Verzug ist der Präsident berechtigt, auch in Angelegenheiten, die in den Wirkungsbereich der Generalversammlung oder des Präsidiums fallen, unter eigener Verantwortung selbständig Anordnungen zu treffen; diese betreffen jedoch der nachträglichen Genehmigung durch das zuständige Vereinsorgan.

(4) Der Präsident führt den Vorsitz in der Generalversammlung und im Präsidium.

(5) Die Vizepräsidenten haben den Präsidenten bei der Führung der Vereinsgeschäfte zu unterstützen. Dem ersten Vizepräsidenten obliegt die Führung der Protokolle der Generalversammlung, des Präsidiums und des Schiedsgerichtes. Dem zweiten Vizepräsidenten obliegt die ordnungsgemäße Geldgebarung des Verbandes. Weiters sind die Vizepräsidenten für die Führung von verbandsnotwendigen Unterlagen wie Mitgliederverzeichnis usw. verantwortlich.
(6) Im Falle der kurzfristigen Verhinderung eines Präsidiumsmitgliedes, wird dieses gemeinschaftlich durch die beiden anderen vertreten.

§ 15 Die Rechnungsprüfer
§ 15 (1) Von der Generalversammlung werden zwei Rechnungsprüfer auf die Dauer von vier Jahren gewählt. Wiederwahlen sind möglich.

(2) Den Rechnungsprüfern obliegen die laufende Geschäftskontrolle und die Überprüfung des Rechnungsabschlusses. Sie haben der Generalversammlung über das Ergebnis der Überprüfung zu berichten.

(3) Rechnungsprüfer dürfen nicht gleichzeitig Mitglied des Präsidiums sein.

(4) Im Übrigen gelten für die Rechnungsprüfer die Bestimmungen des § 12 Abs. 3, 8, 9 und 10 sowie des § 14 Abs. 1 letzter Satz sinngemäß.
§ 16 Das Schiedsgericht

§ 16 (1) Zur Schlichtung von allen aus dem Verbandsverhältnis entstehenden Streitigkeiten ist das verbandsinterne Schiedsgericht berufen.

(2) Das Schiedsgericht setzt sich aus drei natürlichen Personen zusammen, welche einem ordentlichen Verbandsmitglied angehören müssen, und keinem Verbandsorgan ausgenommen der GV angehören. 
Das Schiedsgericht wird derart gebildet, dass ein Streitteil dem Präsidium ein Mitglied als Schiedsrichter schriftlich namhaft macht. 
Über Aufforderung durch das Präsidium binnen sieben Tagen macht der andere Streitteil innerhalb von 14 Tagen seinerseits ein Mitglied des Schiedsgerichtes namhaft. 
Nach Verständigung durch das Präsidium innerhalb von 7 Tagen, wählen die namhaft gemachten Schiedsrichter binnen weiterer 14 Tage ein drittes Mitglied eines ordentlichen Verbandsmitgliedes zum Vorsitzenden des Schiedsgerichtes. 
Bei Stimmengleichheit entscheidet unter den Vorgeschlagenen das Los.

(3) Das Schiedsgericht fällt seine Entscheidungen bei Anwesenheit aller seiner Mitglieder mit einfacher Stimmenmehrheit. Es entscheidet nach bestem Wissen und Gewissen. Seine Entscheidung sind vereinsintern endgültig.

§ 17 Auflösung des Verbandes
§ 17 (1) Die freiwillige Auflösung des Verbandes kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen außerordentlichen GV und nur mit Zweidrittelmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen werden.

(2) Diese GV hat auch - sofern Verbandsvermögen vorhanden ist - über die Liquidation zu beschließen. Insbesondere hat sie einen Liquidator zu berufen und Beschluss darüber zu fassen, wem dieser das nach Abdeckung aller Passiva  verbleibende Vereinsvermögen zu übertragen hat.

(3) Jedenfalls ist bei Auflösung, Aufhebung oder Wegfall des bisherigen Verbandszweckes das Verbandsvermögen vom Empfänger für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke im Sinne der §§ 34 ff. BAO zu verwenden.

(4) Das letzte Verbandspräsidium hat die freiwillige Auflösung binnen vier Wochen nach Beschlussfassung der zuständigen Sicherheitsdirektion schriftlich anzuzeigen. Es ist auch verpflichtet, die freiwillige Auflösung innerhalb derselben Frist in einem amtlichen Blatt zu verlautbaren.

Gleichbehandlung
§ 18 Bei allen personenbezogenen Formulierungen in diesem Statut gilt die gewählte Form für beide Geschlechter.
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